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Hausordnung – Grüner Lernort Friedhof 
 

 

Herzlich willkommen im Naturerfahrungsraum des GRÜNE 

LIGA Berlin e.V. auf dem Georgen-Parochial-Friedhof I! Die 

GRÜNE LIGA Berlin e.V. hat diese entwidmete Friedhofsfläche 

vom Evangelischen Friedhofsverband Berlin Stadtmitte 

gepachtet und sich damit verpflichtet, bei allen Aktivitäten die 

Natur zu schützen, die Ruhe zu achten und den Ort als 

Gartendenkmal zu erhalten. 

Sie befinden sich also in einem Grünen Lernort, der 

besonderen Auflagen unterliegt. Sie erleben hier einen wilden 

Naturraum mit einer wertvollen Tier- und Pflanzenwelt, einer 

langen Geschichte sowie einem kleinen 

Gemeinschaftsgartenbereich.  

Wir bitten Sie, sich rücksichts- und respektvoll gegenüber der 

Natur, dem Friedhof und den Gärtner*innen zu verhalten. 

Damit sich alle wohlfühlen und der Grüne Lernort als solcher 

erhalten bleibt, sind daher einige Regeln zu beachten.  

Die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr. Besucher*innen 

haften für alle von ihnen verursachten Schäden. Der Grüne 

Lernort darf nur von Kindern in Begleitung von Erwachsenen 

genutzt werden. 

 

1. Das Verlassen der vorhandenen Wege ist nicht gestattet 

(siehe Schautafel 1 – Eingang zum Grünen Lernort am Tor).  

2. Das Gärtnern ist nur in den Beeten im Eingangsbereich 

erlaubt. Andere Aktivitäten sind nur nach Absprache 

möglich. Eingriffe in die Fläche, die über die bestehenden 

Beete hinausgehen, beispielsweise Veränderungen an 

Bäumen, Bänken, Totholzstrukturen, Grabsteinen und 

Mauern, sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch die GRÜNE LIGA Berlin e.V. möglich. Eingriffe, bei 

denen Schrauben, Nägel, Tackernadeln etc. in Bäume, 

Mauern oder Grabsteine eingebracht werden, sind generell 

verboten. 

3. Keine Früchte oder Gemüse ernten! Es handelt sich nicht 

um öffentliche Anpflanzungen, sondern um privat 

gepflegte und bearbeitete Beete. 

4. Das Basteln/Spielen/Bauen im Grünen Lernort ist nur mit 

den natürlich vorkommenden Materialien erlaubt. Diese 

sind vor dem Verlassen wieder zurückzubauen und -

bringen. Bitte nur abgefallene Naturmaterialien benutzen.  

5. Das Hinzufügen oder Entnehmen von Tieren, Pflanzen oder 

Pflanzenteilen im Grünen Lernort ist ohne vorherige 

Erlaubnis untersagt. Das Sammeln von Wildkräutern für den 

Eigenbedarf ist in haushaltsüblichen Mengen gestattet 

(Bundesnaturschutzgesetz §39, Absatz 3) 

6. Die Wildtiere finden auf dem Gelände ihre natürliche 

Nahrung, sonst hielten sie sich hier nicht auf. Sie dürfen 

nicht zusätzlich gefüttert werden. Ausgelegte und nicht 

gefressene Saaten stören außerdem die heimisch 

gewordene Artenzusammensetzung. 

7. Alle Abfälle wie z.B. Verpackungen, Sperrmüll, 

Zigarettenstummel, Flaschen, Papiertaschentücher, 

Masken etc. sind wieder mitzunehmen.  

8. Grillen (auch mit Gas-Kartuschen) und offenes Feuer sind 

aus Sicherheits- und Naturschutzgründen untersagt. Zum 

Schutz der Insekten ist das Benutzen von Räucherstäbchen 

und ähnlichen Produkten, welche die Orientierung der Tiere 

stören können, untersagt. 

9. Laute Musik und Lärm sind zum Schutz der Tier- und 

Pflanzenwelt sowie zur Achtung der 

Friedhofsbestimmungen untersagt. 

10. Das Verrichten der Notdurft ist im Grünen Lernort nicht 

gestattet.  

11. Das Mitführen von Hunden und anderen Tieren ist laut 

Friedhofsordnung verboten, um Verschmutzungen zu 

vermeiden sowie aus Rücksicht auf die Tier- und 

Pflanzenwelt und auf andere Besucher*innen. Blindenführ- 

und Behindertenbegleithunde sind davon ausgenommen. 

In diesem Fall sind bitte Kotbeutel für die 

Hinterlassenschaften des Hundes zu nutzen. 

12. Das Spielen mit Bällen, die Benutzung von Skateboards, 

Rollschuhen, E-Scootern, Fahrrädern, ferngesteuerten 

Autos, Drohnen etc. ist aus Rücksicht auf den Grünen 

Lernort und die Besucher*innen grundsätzlich nicht 

erlaubt. 

13. Ungenehmigte Veranstaltungen, Gruppentreffen etc. und 

gewerbliche Tätigkeiten sind grundsätzlich nicht gestattet. 

Foto-, Film- oder Video-Aufnahmen für private Zwecke sind 

erlaubt. Aufnahmen von fremden Personen sind nur nach 

deren ausdrücklicher Einwilligung gestattet. Foto-, Film- 

oder Video-Aufnahmen für gewerbliche bzw. öffentliche 

Zwecke bedürfen der vorherigen Einwilligung durch die 

GRÜNE LIGA Berlin/Friedhofsverwaltung. 

14. Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung können zum 

Hausverbot führen.  

 

Bitte teilen Sie uns Verstöße gegen die Hausordnung, 

Beschädigungen oder Vandalismus mit. 

Verbesserungsvorschläge nehmen wir gern entgegen, um das 

Gelände als Naturerfahrungsraum weiterentwickeln zu 

können.  

Wir wünschen Ihnen einen ruhigen und angenehmen 

Aufenthalt in unserer grünen Oase. 

 

 

 

Kontakt:  

GRÜNE LIGA Berlin e.V. 

Prenzlauer Allee 8 

10405 Berlin 

E-Mail: info@grueneliga-berlin.de 

Tel.: (030) 4433910 

Informationen zu Führungen und Veranstaltungen finden Sie 

auf www.grueneliga-berlin.de. 

 

http://www.grueneliga-berlin.de/

